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Übung der Bundeswehr 
 
Die Bundeswehr hat für die Zeit  
 

vom 31.01.2021 (Anmarsch ca. 18.00 Uhr) bis 04.02.2 021 (Abmarsch ca. 18.30 Uhr) 
 
eine Truppenübung (Gesamtstärke 55 Soldaten und 15 Radfahrzeuge bis 7 to.) mit Außenlandungen im Raum 
Burgrieden – Dietenheim – Ummendorf – Erlenmoos – Berkheim – Heimertingen – Tannweiler – Haidgau – 
Bad Wurzach angesagt. Radfahrzeuge und Luftfahrzeuge können zum Einsatz kommen. Betroffen sind insbe-
sondere die Städte Illertissen und Weißenhorn und die Gemeinde Unterroth. Die Übungen finden auch nachts 
statt. 
 
Wir bitten die Bevölkerung, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Auf die Gefahr, die 
von liegen gebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgeht, weisen wir besonders 
hin. 
 
Über die Schadensabwicklung bei evtl. auftretenden Manöverschäden erteilen die Gemeinden und die Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bundes, in Nürnberg nähere Auskünfte. 
 
Az. 24-0831   LABl NU S. 4/2021 
 

gez. Thorsten Freudenberger, Landrat 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
BEKANNTMACHUNGEN ANDERER 
BEHÖRDEN UND DIENSTSTELLEN!  
 
Bezirk Schwaben 86150 Augsburg, 06.12.2019 
   Prinzregentenstraße 9 
 

Außensprechstunde des Bezirks Schwaben  
 
Der Bezirk Schwaben bietet einmal im Monat eine kostenlose Beratung zu Fragen 
 

- der Hilfe zur Pflege 
- und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

 
im Landratsamt Neu-Ulm an. 
 
Unter „Hilfe zur Pflege“ versteht man die finanzielle Hilfe für pflegebedürftige Menschen, die in stationären Pfle-
geheimen leben oder in ein solches aufgenommen werden sollen. Die Eingliederungshilfe umfasst ein breites 
Spektrum an Leistungen – für Kleinkinder bis zu Senioren – von Frühförderung über Hilfen in der Arbeitswelt bis 
hin zum ambulant betreuten Wohnen oder dem Aufenthalt in einem Heim. 
 

Die nächste Sprechstunde findet am 
Dienstag, 02.02.2021, 10.00 bis 12.00 Uhr, 
in der Außenstelle des Landratsamtes Neu-Ulm (Jobce nter), 
in 89231 Neu-Ulm, Albrecht-Berblinger-Straße 6, 3. Stock, statt. 

 
Eine Terminabsprache ist möglich unter der Telefonnummer 0821/3101-216 - Frau Grimm oder unter der  
E-Mail: Buergerberatung@bezirk-schwaben.de 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

 


